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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Jochem Berendt, letzte bekannte Anschrift Nordstr. 21 in 58135 
Hagen, liegt im Fachbereich Finanzen und Controlling, Bereich Steuern, 
Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen, Zimmer C. 1302, folgendes 
Schriftstück/ folgende Schriftstücke zur Abholung bereit:  
 

Grundbesitzabgabenbescheid vom 11.01.2024 für das Jahr 2024. 
Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
Geschäftszeichen: 
Kassenzeichen: 1003.0590100.2 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr in 
Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist/ sind. 
 

Hagen, 15.05.2024                  Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Khaled Hanoun, wohnhaft:  Türkei (letzte bekannte Anschrift 
unbekannt) liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt 
Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 16.05.2024, Aktenzeichen 
55/711C-63814. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 16.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Wassim Alaof, wohnhaft: „unbekannt“ liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 21.05.2024, Aktenzeichen 
55/712A – 44865 – 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 

Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 21.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Astan Teme, „unbekannt verzogen, zuletzt wohnhaft 
Altenhagener Str. 18, 58097 Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 
58089 Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 23.05.2024, Aktenzeichen 
55/711G-37673,43004,47716,59660 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 23.05.2024                              Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Katarzyna Bilinska, wohnhaft: „unbekannt“ liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 23.05.2024, Aktenzeichen 
55/712A – 28098/28097 – 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 23.05.2024                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Hasan Chousein, zuletzt wohnhaft: „Frankfurter Str. 71,58095 
Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, 
Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 23.05.2024, Akten-
zeichen 55/711G – 60818 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 23.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

WAHLBEKANNTMACHUNG 
 

1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 

statt. 
 

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Stadt Hagen ist in 130 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 29.04.2024 bis 19.05.2024 zugestellt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wählen hat. Die Briefwahlvorstände treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Cuno-
Berufskolleg I Hagen, Viktoriastraße 2, Gebäudeteile A und D, 58095 
Hagen, zusammen. 

 

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. Die 
Wähler*innen haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Identitäts-ausweis - 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung 
soll bei der Wahl abgegeben werden. Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 

Jede/r Wähler/in hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvor-
schläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlags-
berechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. Der/die Wähler/in 
gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem rechten 
Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll. Der Stimmzettel muss vom Wähler/ von der 
Wählerin in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

5. Wähler*innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in 
der kreisfreien Stadt, in der der Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der 

kreisfreien Stadt oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 
 

6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum 
Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter/eine Vertreterin anstelle des/der 
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahl-
gesetzes). 
Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 

Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten/ von der Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des/der 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europa-
wahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer 
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des/der Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des/der Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

7. Auf der Grundlage des Gesetzes über die allgemeine und die 
repräsentative Wahlstatistik wird in folgenden Wahlbezirken mit 
Stimmzetteln gewählt, die Unterscheidungsaufdrucke nach Ge-
schlecht und 6 Altersgruppen tragen: 1012 und 3174 (nur bei der 
Wahl im Wahllokal, nicht im Falle der Briefwahl). 
Die Auswahl der Bezirke erfolgt durch die Bundeswahlleiterin in 
Zusammenarbeit mit den Statistischen Landesämtern. Die Aus-
zählung der Wählerverzeichnisse zur Feststellung der Wahlbe-
teiligung und die Auszählung der Stimmzettel erfolgen nach dem 
Wahltag und organisatorisch strikt getrennt. Ergebnisse werden nicht 
für einzelne Wahlbezirke, sondern mindestens auf Gemeindeebene 
veröffentlicht. Die Daten aus der repräsentativen Wahlstatistik 
werden von den Statistischen Landesämtern und vom Statistischen 
Bundesamt ausgewertet. Das Wahlgeheimnis wird gewahrt. 

 

Hagen, 16.05.2024                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bekanntmachung der Änderung der Zweckverbandssatzung für den 
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 
 

Durch Beschluss des Verbandsversammlung vom 18.03.2024 wurde die 
Änderung der Satzung des Zweckverbandes VRR beschlossen. 
Auf die Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 11 Abs. 1 GkG hinge-
wiesen. 
 

Hagen, 15.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) -in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.NRW. S. 528 / SGV 2060) 
in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602 / SGV. 
NRW. 2010) erlässt die Stadt Hagen folgende 

 

Allgemeinverfügung 
 

Für den Zeitraum von Freitag, den 05.07.2024, 15.00 Uhr, bis 
Sonntag, den 07.07.2024, 20.00 Uhr ordnet die Stadt Hagen folgendes 
an: 
 

1. Trage- und Mitführverbot von Bekleidungsstücken mit 
Abzeichen, Emblemen, Schriftzügen, Colours oder sonstigen 
Kennzeichnungen der Rockermotorradgruppierungen, „Outlaw 
Motorcycle Gangs“, deren Supporterclubs, sonstigen Street-
gangs oder rockerähnlichen Gruppierungen. 

 

Im unter Ziffer 2 näher bezeichneten Gebiet ist es untersagt, 
Bekleidungsstücke zu tragen oder mitzuführen, die mit Abzeichen, 
Emblemen, Schriftzügen, Colours oder sonstigen Kennzeichnungen 
der o.g. Gruppierungen, insbesondere Bandidos MC, Chicanos MC, 
Guerilleros MC, Rapidos MC, Caballeros MC, Diablos MC, Malditos 

http://www.hagen.de/
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MC,Hermanos MC, X-Team, Vatos Locos/Firt Tattoo Club, Crew 45, 
Spezial Crew MC, Comancheros MC, Escuderos MC, Los 
Compadres MC, Iron Bloods, Brothers MC, Highway Lions, Hells 
Angels MC, Red Devils MC, Support 81, The Clan 81, Satudarah MC, 
Outlaws MC, Gremium MC, No Surrender MC, Mongols MC, Blood 
Brothers MC, Black Jackets, United Tribuns, Red Legion, Freeway 
Riders MC und Free Gang versehen sind. 

 

Das Verbot gilt auch für Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegen-
stände, die in Text, Bild oder Zeichen den Namen, das Symbol oder 
sonstige Kennzeichnungen einer Zugehörigkeit oder Unterstützung 
der genannten Gruppen wiedergeben. 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Allgemeinverfügung gilt für den 
Bereich des Hohenlimburger Stadtfestes, er umfasst textlich folgen-
de Bereiche: 
 

- Marktplatz Hohenlimburg 
- Brucker Platz 
- Gaußstraße 
- Freiheitstraße einschließlich Rathausvorplatz 
- Herrenstraße 
- Lohmannstraße 
- Grünrockstraße 

 

3. Androhung von Zwangsmitteln 
 

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Ziffer 1 innerhalb des in 
Ziffer 2 genannten räumlichen Geltungsbereichs wird das Zwangs-
mittel des unmittelbaren Zwangs gemäß §§ 55, 57, 62 und 63 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG) vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156 / SGV. 
NRW. 2010) angedroht, das in Form eines Platzverweises und 
nötigenfalls der Ingewahrsamnahme gem. § 24 OBG i.V.m. §§ 34 
und 35 des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. 
NRW. S. 441 / SGV. NRW. 205) angewandt wird. 

 

4. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 

Aus Gründen des öffentlichen Interesses wird gem. § 80 Abs. 2 Nr. 
4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) die sofortige 
Vollziehung dieser Verfügung angeordnet, mit der Folge, dass eine 
evtl. eingelegte Klage keine aufschiebende Wirkung hat. 

 

5. Bekanntgabe 
 

Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG NRW mit dem 
auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekanntgegeben. 

 

Begründung zu 1: 
 

Seit längerer Zeit verstärkten sich die Anhaltspunkte für einen Konflikt 
zwischen diversen Rockergruppen bzw. einzelner Mitglieder und ihnen 
nahestehender Unterstützergruppen auf dem Hagener Stadtgebiet. Im 
Laufe der letzten Jahre kam es zu mehreren wechselseitigen Angriffen 
auf einzelne Angehörige dieser Gruppen. In drei Fällen wurden dabei 
Schusswaffen gegen verschiedene Personen eingesetzt. Die 
Geschädigten waren jeweils den in Hagen aktiven Gruppen zuzu-
rechnen. Darüber hinaus waren die in der Öffentlichkeit begangenen 
Angriffe geeignet, Unbeteiligte in Gefahr zu bringen oder zu schädigen. 
Über die Ermittlungsverfahren zu diesen Straftaten wurde in den Medien 
auch überörtlich mit großer Resonanz berichtet. Die öffentliche Wahr-
nehmung und Besorgnis der Hagener Bevölkerung gegenüber den 
beteiligten Gruppen und den Gefahren für die Sicherheit wurde dadurch 
verstärkt.  
Mit dem Tragen der gruppenspezifischen Kutten in der Öffentlichkeit 
zeigen die Mitglieder ihre Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe an, zudem 
signalisieren sie damit gegenüber den rivalisierenden Gruppen ihren 
„Gebietsanspruch“. Diese Art „Schaulaufen“ wird regelmäßig als Provo-
kation aufgefasst und kann zu Reaktionen bis hin zu körperlichen 
Auseinandersetzungen mit der Gegenseite führen. Dies würde unkal-
kulierbare Risiken für die Besucherinnen und Besucher des familiär 
geprägten Hohenlimburger Stadtfestes mit sich bringen. Wobei allein das 
Auftreten von Einzelpersonen und besonders von Gruppen in typischer 

Kluft geeignet ist, das Sicherheitsgefühl der Gäste des Hohenlimburger 
Stadtfestes erheblich zu beeinträchtigen. 
 

Begründung zu 3: 
 

Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage der §§ 55, 
59, 60 und 63 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen – VwVfG NRW – in der zurzeit gültigen Fassung. 
Als Zwangsmittel kommen gem. § 57 VwVG NRW Ersatzvornahme, 
Zwangsgeld und unmittelbarer Zwang in Betracht. 
 

Bei Verstößen gegen das unter Ziffer 1. verfügte Mitführungsverbot wird 
auf der Grundlage des § 62 VwVG NRW das Zwangsmittel des 
unmittelbaren Zwanges angedroht. 
 

Gem.- § 58 Abs. 3 VwVG NRW darf der unmittelbare Zwang nur an-
gewendet werden, wenn andere Zwangsmittel nicht zum Ziel führen oder 
untunlich sind. Dies ist vorliegend der Fall. Zweck des Trage-verbotes ist 
es, den definierten Bereich der Hagener Innenstadt von erkennbaren 
Rockergruppierungen frei zu halten, um die in der Be-gründung 
beschriebenen Gefahren zu vermeiden. Vor diesem Hinter-grund muss 
ein Zwangsmittel angedroht werden, dass zum sofortigen Erfolg führt. 
Durch ein anderes Zwangsmittel kann nicht wirksam verhindert werden, 
dass das Verbot unter Ziffer 1 durch die Mitglieder der genannten 
Gruppierungen beachtet wird. Insofern ist die Anwendung des 
unmittelbaren Zwanges auch verhältnismäßig. 
 

Begründung zu 4. 
 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf der Grundlage des 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Sie ist zum Schutze der Allgemeinheit 
notwendig, da nur so sichergestellt werden kann, dass die getroffene 
Anordnung unmittelbar vollziehbar ist. Die Gefahren für so bedeutende 
Individualschutzgüter wie Gesundheit, Leben und Eigentum unbeteiligter 
Personen sind so schwerwiegend, dass nicht erst der Abschluss eines 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abgewartet werden kann. Dem-
gegenüber muss das private Interesse an der allgemeinen Handlungs-
freiheit zurückstehen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, eingereicht werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, 
sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Sollte die Frist durch das 
Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so 
würde dessen Verschulden Ihnen angerechnet werden. 
 

Hagen, 23.05.2024                           Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bekanntgabe von Ratsbeschlüssen – Ratssitzung vom 16.05.2024 
 

Aufgrund des § 24 der Hauptsatzung der Stadt Hagen werden die vom 
Rat der Stadt Hagen am 16.05.2024 in öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse ab 28.05.2024 für die Dauer von 14 Tagen im Rathaus I, 
Haupteingang, Rathausstraße 11, sowie in den Dienstgebäuden der 
Bezirksverwaltungsstellen Boele, Schwerter Straße 168, Hohenlimburg, 
Freiheitstraße 3 und Haspe, Kölner Straße 1, öffentlich ausgehängt und 
im Internet unter http://www.hagen.de veröffentlicht. 
 

Hagen, 24.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 8/16 (676) Wohnbebauung nördlich der Straße 
Kuhlen Hardt 
hier: Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfes im Internet 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 

http://www.hagen.de/
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Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 16.05.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a) Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Anpassung des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanentwurfes. 
 

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausge-
hängten und zu diesem Beschluss gehörenden Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 8/16 (676) Wohnbebauung nördlich der Straße 
Kuhlen Hardt und beauftragt die Verwaltung, den Plan einschließlich 
der Begründung vom 09.04.2024 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats im Internet zu veröffentlichen und öffentlich 
auszulegen. Die Begründung vom 09.04.2024 wird gemäß § 9 Abs. 
8 BauGB dem Bebauungsplan beigefügt und ist als Anlage 
Gegenstand der Niederschrift. 

 

Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 8/16 (676) Wohnbe-
bauung nördlich der Straße Kuhlen Hardt liegt im Stadtbezirk Mitte, in der 
Gemarkung Haspe, Flur 3 und umfasst die Flurstücke 1471, 1484, 1493, 
1651, 1696, 1719, 1723, 1731 sowie teilweise 1483, 1692 und 1715. Das 
Plangebiet wird im Norden/Nordosten durch eine Hofstelle und 
Wohnbebauung an der Dorotheenstraße und im Osten durch die Straße 
Kuhlen Hardt begrenzt. Im Süden/Südwesten grenzen eine Hecke, eine 
Streuobstwiese und die Obere Spiekerstraße an. Westlich des Plange-
biets liegt eine Kleingartenanlage. Nordwestlich wird das Umfeld des 
Plangebietes von Grünland dominiert. 
 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Be-
bauungsplanentwurf zu entnehmen. Der Bebauungsplanentwurf im Maß-
stab 1:500 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt 
 

Die Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfes im Internet und die 
öffentliche Auslegung sollen nach dem Ratsbeschluss durchgeführt 
werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Veröffentlichung im Internet  
 

des Bebauungsplanentwurfes Nr. 8/16 (676) Wohnbebauung nördlich 
der Straße Kuhlen Hardt mit Begründung vom 09.04.2024. 
 

Der Bebauungsplanentwurf wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen in der Zeit  

 

vom 27.05.2024 bis einschließlich 27.06.2024  
 

im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: 
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 (www.hagen.de / Hagen A-Z 
/ B / Bebauungspläne im Verfahren). 
 

Die oben genannten Unterlagen werden in diesem Zeitraum beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Historisches 
Rathaus (Bauteil D), Flurbereich 1. Obergeschoss, Rathausstraße 11, 
58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 
08:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) 
zusätzlich öffentlich ausgelegt. 
 

Termine können unter der Telefonnummer: 02331 207-3783 oder E-Mail-
Adresse: jan.denbrave@stadt-hagen.de vereinbart werden. 
 

Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist elektronisch 
übermittelt, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg unter oben ge-
nannten Kontaktmöglichkeiten abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
 

Folgende umweltbezogene Informationen liegen vor: 
 

Geräusch- 
Immissionsschutz 

Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten 
hinsichtlich der auf das Plangebiet ein-
wirkenden Geräuschimmissionen durch 
Sportlärm. Es wird die Lärmbelastung durch 
den im Osten des Plangebiets liegenden 
Bolzplatz ermittelt und es werden ver-
schiedene Schallschutzmaßnahmen vorge-
schlagen. 

Pflanzen / Tiere/ 
Biologische Vielfalt 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag der 
Stufe I zu den Artengruppen Säugetiere, 
Vögel, Amphibien und Schmetterlinge. 
Vertiefender artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag der Stufe II zu den Artengruppen 
Säugetiere, Vögel und Schmetterlinge. 
Benennung von Vermeidungsmaßnahmen 
und einer vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahme. 

Umwelt / Landschaft / 
Bäume 

Im Umweltbericht werden die zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen der Planung 
ermittelt, beschrieben und bewertet. Im 
Rahmen des Landschaftspflegerischen Be-
gleitplans (LBP) wurde eine Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung erstellt. Der erfor-
derliche Ausgleich wird durch Anpflan-
zungsmaßnahmen im Plangebiet und durch 
Maßnahmen außerhalb des Plangebiets 
nachgewiesen. 

Klima / Luft Im Umweltbericht werden hierzu die 
Themen Klimatope und Lufthygiene be-
trachtet. 

Boden / Wasser Es liegen eine Baugrundvoruntersuchung 
und zwei ergänzende Bodenunter-
suchungen mit Informationen zu den 
Untergrundverhältnissen, zur Versick-
erungsfähigkeit und zur Belastung des 
Bodens vor. Im Bebauungsplanentwurf er-
folgt im Westen die Kennzeichnung einer 
Altlastenfläche. 

Kampfmittel Der Luftbildauswertung des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes Westfalen-Lippe ent-
sprechend erfolgt im Bebauungsplan-

http://www.hagen.de/
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entwurf die Kennzeichnung von Bom-
bardierungs- und Stellungsbereichen. 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter  
 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich 
keine relevanten Kultur- oder Sachgüter. 
Nördlich des Plangebiets liegt ein 
Baudenkmal. Archäologische Unter-
suchungen zu Bodendenkmälern wurden 
bereits durchgeführt. Die Fläche ist aus 
bodendenkmalpflegerischer Sicht freige-
geben. 

 

– Die Veröffentlichung im Internet wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. – 

 

Hagen, 23.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 

 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 106 Kuhlerkamp 
hier: Veröffentlichung des Teiländerungsentwurfes im Internet 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 16.05.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten 
und zu diesem Beschluss gehörenden Entwurf der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 106 Kuhlerkamp und beauftragt die 
Verwaltung, den Plan einschließlich der Begründung vom 09.04.2024 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats im Internet zu 
veröffentlichen und öffentlich auszulegen. Die Begründung vom 
09.04.2024 wird gemäß § 5 Abs. 5 BauGB dem Plan beigefügt und ist 
als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 
 

 

Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich der Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 
106 liegt im Stadtbezirk Mitte im Ortsteil Kuhlerkamp. Das Plangebiet 
wird im Norden/Nordosten durch Wohnbebauung an der Dorotheen-
straße und Rudolfstraße und im Osten durch die Straße Kuhlen Hardt 
begrenzt. Im Süden/Südwesten grenzen eine Hecke, eine Streuobst-
wiese und die Obere Spiekerstraße an. Westlich des Plangebiets liegt 
eine Kleingartenanlage. Nordwestlich wird das Umfeld des Plangebietes 
von Grünland dominiert. 
 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten 
Teiländerungsentwurf zu entnehmen. Der Entwurf im Maßstab 1:3000 ist 
Bestandteil des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt 
 

Die Veröffentlichung des Teiländerungsentwurfes im Internet und die 
öffentliche Auslegung sollen nach dem Ratsbeschluss durchgeführt 
werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Veröffentlichung im Internet 
 

des Planentwurfes zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 106 
Kuhlerkamp mit Begründung vom 09.04.2024. 
 

Der Planentwurf wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung und den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
in der Zeit  
 

vom 27.05.2024 bis einschließlich 27.06.2024 
 

im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: 
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 (www.hagen.de / Hagen A-Z 
/ B / Bebauungspläne im Verfahren). 
 

Die oben genannten Unterlagen werden in diesem Zeitraum beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Historisches 
Rathaus (Bauteil D), Flurbereich 1. Obergeschoss, Rathausstraße 11, 
58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 
08:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) 
zusätzlich öffentlich ausgelegt. 
 

Termine können unter der Telefonnummer: 02331 207-3783 oder E-Mail-
Adresse: jan.denbrave@stadt-hagen.de vereinbart werden. 
 

Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist elektronisch 
übermittelt, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg unter oben 
genannten Kontaktmöglichkeiten abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) ist in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des UmwRG gemäß § 7 
Abs. 3 S. 1 des UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die 
sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

Folgende umweltbezogene Informationen liegen vor: 
 

Geräusch- 
Immissionsschutz 

Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten 
hinsichtlich der auf das Plangebiet ein-
wirkenden Geräuschimmissionen durch 
Sportlärm. Es wird die Lärmbelastung durch 
den im Osten des Plangebiets liegenden 
Bolzplatz ermittelt und es werden ver-
schiedene Schallschutzmaßnahmen vorge-
schlagen. 

Pflanzen / Tiere/ 
Biologische Vielfalt 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag der 
Stufe I zu den Artengruppen Säugetiere, 
Vögel, Amphibien und Schmetterlinge. 
Vertiefender artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag der Stufe II zu den Artengruppen 
Säugetiere, Vögel und Schmetterlinge. 
Benennung von Vermeidungsmaßnahmen 
und einer vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahme. 

Umwelt / Landschaft / 
Bäume 

Im Umweltbericht werden die zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen der Planung 

http://www.hagen.de/
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ermittelt, beschrieben und bewertet. Im 
Rahmen des Landschaftspflegerischen 
Begleit-plans (LBP) wurde eine Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung erstellt. Der 
erforderliche Ausgleich wird durch Anpflan-
zungsmaßnahmen im Plangebiet und durch 
Maßnahmen außerhalb des Plangebiets 
nachgewiesen. 

Klima / Luft Im Umweltbericht werden hierzu die 
Themen Klimatope und Lufthygiene be-
trachtet. 

Boden / Wasser Es liegen eine Baugrundvoruntersuchung 
und zwei ergänzende Bodenunter-
suchungen mit Informationen zu den 
Untergrundverhältnissen, zur Versick-
erungsfähigkeit und zur Belastung des 
Bodens vor. Im Bebauungsplanentwurf er-
folgt im Westen die Kennzeichnung einer 
Altlastenfläche. 

Kampfmittel Der Luftbildauswertung des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes Westfalen-Lippe 
entsprechend erfolgt im Bebauungsplan-
entwurf die Kennzeichnung von Bom-
bardierungs- und Stellungsbereichen. 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter  
 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich 
keine relevanten Kultur- oder Sachgüter. 
Nördlich des Plangebiets liegt ein 
Baudenkmal. Archäologische Unter-
suchungen zu Bodendenkmälern wurden 
bereits durchgeführt. Die Fläche ist aus 
bodendenkmalpflegerischer Sicht freigege-
ben. 

 

– Die Veröffentlichung im Internet wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. – 

 

Hagen, 23.05.2024                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

S a t z u n g 
zur Regelung des Kostenersatzes für Einsätze der  

Feuerwehr Hagen vom 23.05.2024 
 

(Stand: 01.06.2024) 
 

Aufgrund §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) und 77 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.04.2022 (GV NRW S. 490), § 52 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen 
(BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW S. 886) zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW S. 762), und 
§§ 4 bis 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.04.2023 (GV NRW S. 233), hat der Rat 
der Stadt Hagen in seiner Sitzung am 16.05.2024 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Aufgabenbereich 

 

(1) Die Stadt Hagen unterhält eine Feuerwehr (Berufs- und Freiwillige 
Feuerwehr) als öffentliche Einrichtung. 

 

(2) In erster Linie ist es die Aufgabe der Feuerwehr Hagen, zum Schutz 
der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zu 
gewährleisten bei  

• Brandgefahren (Brandschutz), 

• Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch 
Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse 
verursacht werden (Hilfeleistung) und 

• Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz).  
 

§ 2 
Erhebung von Kostenersatz 

 

(1) Die Einsätze im Rahmen der den Gemeinden und Kreisen nach dem 
BHKG obliegenden Aufgaben sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 
nichts anderes bestimmt ist. 

 

(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Feuerwehr wird 
Ersatz der entstandenen Kosten verlangt: 
1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er 

die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt hat, 

2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder 
Gewerbebetriebs für die bei einem Brand aufgewandten Sonder-
lösch- und Sondereinsatzmittel, 

3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Ein-
richtungen gemäß §§ 29 Absatz 1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 
im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vor-
schriften, 

4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die 
Gefahr oder der Schaden bei dem Betrieb von Kraft-, Schienen-
, Luft- oder Wasserfahrzeugen oder eines Anhängers, der dazu 
bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, 
entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in sonstigen 
Fällen der Gefährdungshaftung, 

5. von der Transportunternehmerin oder dem Transportunter-
nehmer, der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin 
oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn 
die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von 
Gefahrstoffen oder anderen Stoffen und Gegenständen, von 
denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres 
Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die 
Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesund-
heit von Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen 
können oder Wasser gefährdenden Stoffen entstanden ist, 

6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder 
dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die 
Gefahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit 
Gefahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Num-
mer 5 entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände handelt, 

7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder 
dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brand-
meldeanlage außer in Fällen nach Nummer 8, wenn der Einsatz 
Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen 
Auslösung ist, 

8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der 
Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 

9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob 
fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert 
hat. 

 

(3) Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für 
die kostenpflichtige Hinzuziehung Dritter. Über die Beauftragung 
entscheidet die Einsatzleitung.  

 

(4) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht 
einer anderen Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und 
Schadensbekämpfung, so sind die Kosten für den Feuerwehreinsatz 
vom Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu 
erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Absatz 2 nicht möglich ist. 

 

§ 3 
Berechnungsgrundlage 

 

(1) Der Kostenersatz für Personal, Fahrzeuge und Geräte wird nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen berechnet. Es können 
Pauschalbeträge festgelegt werden. Zu den Kosten gehören auch 
die anteilige Verzinsung des Anlagekapitals und die anteiligen 
Abschreibungen sowie Verwaltungskosten einschließlich anteiliger 
Gemeinkosten.  

 

(2) Soweit der Kostenersatz nach Stunden zu berechnen ist, wird der 
Zeitraum von der Alarmierung bis zum Einsatzende in Ansatz 
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gebracht. Maßgeblich ist der Einsatzbericht. Für jede angefangene 
Viertelstunde wird ein Viertel des im Kostentarif aufgeführten 
Stundensatzes berechnet. Bei Einsätzen, die eine besondere 
Reinigung der Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird die 
Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet. 

 

(3) Die Höhe des Kostenersatzes bestimmt sich nach dem Kostentarif, 
der Bestandteil dieser Satzung ist. 

 

(4) Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß Abs. 1 geltend gemacht 
werden, werden in voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 

 

(5) Für die Beauftragung privater Unternehmen und / oder Hilfs-
organisationen wird Kostenersatz geltend gemacht. Die Höhe des 
geltend gemachten Kostenersatzes richtet sich nach den tatsächlich 
angefallenen Kosten. 

 

(6) Von dem Ersatz der Kosten kann abgesehen werden, soweit dies 
nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte wäre oder aufgrund 
gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

 

§ 4 
Kostenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 sind die dort 
Genannten verpflichtet. Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 

 

§ 5 
Entstehung und Fälligkeit 

 

Die Kostenersatzansprüche nach § 2 entstehen mit Beendigung der 
jeweiligen Leistungen. Sie werden mit der Bekanntgabe des 
Kostenersatzbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht ein späterer 
Zeitpunkt bestimmt ist. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Juni 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 18. Dezember 2008 in der Fassung des I. Nachtrages vom 15. Juli 
2011 außer Kraft. 
 

K o s t e n t a r i f 
zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz  

bei Einsätzen der Feuerwehr Hagen 
Stand 2024 

 

Personaleinsatzpauschalen je Stunde 

Einsatzkräfte im Alarmdienst (A7 – A9z) 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt 

53 € 

Einsatzkräfte Laufbahngruppe 2, erstes 
Einstiegsamt 

70 € 

Einsatzkräfte Laufbahngruppe 2, zweites 
Einstiegsamt 

84 € 

C-Dienst (A11 – A16) 72 € 

D-Dienst (A13 – A16) 80 € 

 

Fahrzeugart (einschl. Besatzung) je Stunde 

Drehleiter (2) 121 €  

Hilfeleistungs-/Löschfahrzeug (groß) (1/5) 345 €  

Hilfeleistungs-/Löschfahrzeug (klein) (6) 323 €  

Tanklöschfahrzeug (3) 164 €  

Einsatzleitwagen (1/1) 128 €  

Rüstwagen (2) 113 €  

Wechsellader (2) 110 €  

Mannschaftstransportfahrzeug (2) 108 € 

PKW (1) 55 €  

Gerätewagen Atemschutz (1) 56 €  

 

Einsatz in Folge einer nicht 
bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen 
Auslösung einer Brandmeldeanlage 

Pauschale 

Löschzug ohne ELW (mind. 14 Einsatzkräfte) 550 € 

Löschzüge mit ELW (mind. 30 Einsatzkräfte) 1.000 € 
 

Sonstige Kosten 

Für sonstige Leistungen, die in diesem Kostentarif nicht aufgeführt 
sind, werden die durch den konkreten Einsatz tatsächlich ent-
standenen Kosten berechnet.  
 

Dazu gehören Verbrauchskosten z.B. Lösch- und Bindemittel sowie 
sonstige Verbrauchsmaterialien einschließlich anfallender Entsor-
gungs- und Fremdkosten sowie sonstige Kosten u.a. für Verdienst-
ausfälle, Lohnfortzahlungen, hilfeleistende Feuerwehren im überört-
lichen Einsatz, den Einsatz privater Hilfsorganisationen oder Aus-
lagen für die Hinzuziehung Dritter. 

 

Die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Einsätze der 
Feuerwehr Hagen vom 23.05.2024 wird hiermit gemäß § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), öffentlich bekanntgemacht. 
 

Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 

worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hagen 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Hagen, 23.05.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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